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RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS

Nr. 45 /2005

Betreff: Fortbildung des Lehrpersonals im Ausland - Zuständigkeiten

Rechtsquellen zum Bereich Fortbildung im Ausland:
Die Fortbildung des Lehrpersonals ist in den Artikeln 8 und 9 bzw. Artikel 36 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols geregelt.

Es ist ausdrücklich vorgesehen, dass die Kriterien zur Umsetzung von Fortbildungs-, Ausbildungs- und Umschulungsinitiativen und für die Teilnahme des Personals an diesen Tätigkeiten in dezentralisierten Verhandlungen, nach Schulämtern getrennt, erstellt werden.

Für die deutsche Schule erfolgte dies mit dezentralisiertem Kollektivvertrag vom 12.05.1999 bzw. dem damit zusammenhängenden Leitfaden zur Lehrerfortbildung. Diese beiden Rechtsquellen sind bis dato durch keine neuere Rechtsquelle ersetzt worden und sind somit gültig.

Im dezentralen Kollektivvertrag (Artikel 2 des KV) ist vorgesehen, dass für den Besuch von Tagungen, Kongressen, Bildungsmessen und ähnlichen Veranstaltungen, die vom Schulamtsleiter genehmigt werden, … eine Freistellung vom Dienst gewährt werden kann, …).




Außerdem ist ausdrücklich vorgesehen (Artikel 11 des Leitfadens), dass die Lehrpersonen an den Fortbildungsveranstaltungen außerhalb Südtirols im Auftrag des Schulamtsleiters teilnehmen. Weiters ist vorgesehen, dass der Schulamtsleiter die Genehmigung ... an eine von ihm eingesetzte Kommission delegieren … kann.
(Siehe RS des Schulamtsleiters vom 25.05.1999, Nr. 27/99)
Landesgesetz zur Autonomie der Schulen:
Das Landesgesetz zur Autonomie der Schulen vom 29. Juni 2000, Nr. 12, sieht in Artikel 13, Absatz 2, vor, dass die Schulführungskraft der/die Vorgesetzte des Personals ist, das der autonomen Schule von Land und Gemeinden zugewiesen wird.

Außerdem sind der Schulführungskraft aufgrund des Absatzes 4 dieser Bestimmung die autonome Leitungs- und Koordinierungsbefugnis sowie die Aufgabe des bestmöglichen Einsatzes der personellen Ressourcen übertragen.

Ebenso wurden – mit einigen Ausnahmen - die Befugnisse im Bereich des Dienst- und Besoldungsrechtes des Lehrpersonals auf die Schulen (und somit auf die Schulführungskräfte) übertragen (Artikel 11, Absatz 3, L.G. Nr. 12/2000).

Kontingentierung der Außendienste:
Seit dem Schuljahr 2004/2005 werden die Ausgaben im Zusammenhang mit den Außendiensten der Lehrpersonen von der Landesregierung kontingentiert (Beschluss Nr. 2495/2004 für das Schuljahr 2004/2005, Beschluss 2640/2005 für das Schuljahr 2005/2006).

Zuständigkeit der Schulführungskräfte für die Anerkennung/Genehmigung der Fortbildung im Ausland:

Aufgrund der obigen Ausführungen sind die Schulführungskräfte nun für die Anerkennung und somit Genehmigung der Fortbildungen im Ausland (siehe Artikel 11 des Leitfadens zur Lehrerfortbildung) zuständig, handelt es sich dabei um keine inhaltliche und somit durch Kollektivvertrag zu regelnde Frage, sondern um eine Frage der Zuständigkeit, die per Gesetz geregelt wird. Die Zuständigkeit muss natürlich im Rahmen von Artikel 10 des Leitfadens zur Lehrerfortbildung (betreffend Zielsetzungen der Fortbildung außerhalb Südtirols) wahrgenommen werden.
Ebenso verhält es sich mit der Zuständigkeit für die Veranstaltungen laut Artikel 2, Absatz 4, des LKV vom 12.05.1999. Auch für diese sind aufgrund des Landesgesetzes zur Autonomie der Schulen die Schulführungskräfte zuständig, welche in Beachtung der gültigen Kriterien entscheiden.

Die tatsächliche Wahrnehmung der genannten Zuständigkeiten durch die Schulführungskräfte ist ab dem jetzigen Zeitpunkt umso notwendiger und dringlicher, als auch die Verantwortung über die Ausgaben der Außendienste der Lehrpersonen – auch im Zusammenhang mit den Fortbildungsveranstaltungen im Ausland – auf sie übertragen wurde und die Genehmigung von Fortbildungen im Ausland somit auch mit den verfügbaren Ressourcen der Schule in Einklang gebracht werden muss.



Die restlichen Bestimmungen des Leitfadens zur Lehrerfortbildung sowie des LKV vom 12.05.1999 (siehe Rundschreiben des Schulamtsleiters vom 25.05.1999, Nr. 27/99) bleiben aufrecht.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Peter Höllrigl | Schulamtsleiter
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